
II- ..211-1 der Beilat;en zu den stenographismen Protokolien des Nationalrates 

XIII, Gesetzgebungsperiode . 
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft 
. '-lien, 3m 150 Jw.ner 1973 

.. 

Zl. 84.713 - G/72 '1'/& /li\. B. 
e,.e!'t2!._se,l'l/t - --_. 

zu "jC:" jJ. 
~r~'" A~,. ?f.';Q l)·,·~fj73·· ,:, ,li ~. '....'4 __ ....... ~--.-~~'1--r;J .". 

. :"):-r ·~f ."J 2 " ;Er e a n t ,-, 0 rt u n g ... -L'\: 

der ~chriftlichen parlpmenterischen Anfrage ,der AbgeorcL.lete:r:t 
zum' ,Nat'ion\<i-ürat Koller und Genossen (ÖVp) , NrQ'tj07/J, -vom 220 
November 1972, betreffend Schwellenpreisregelung für Geflügel­
importe '", 

,e. 

:.'.~:"--::' .. : ... - .. ".' ...... -:::;:":::: .. :.:.::' 

, " 

Die Fregesteller stellen einleitend fest, daß es für 

die österreichische Geflügelwirtschaft -von Interesse ist, wofür 

die Eingänge aus dem Importausgleich vervlendet 1.;!e.rden .. Sie 

richten in diesem Zusammenhang an mich folgende 

Anfrage: 

1) Wie hoch Waren die Abschöpfungsmittel, die 1971 und bisher 

für 1972 auf Grund obiger Regelung eingehoben vrur9,en,? 

2) Wie :wurden diese Mittel 1971 und 1972 verv-!endet? '-,' .. ' . J,. 

3)Au,f Grund welcher Gesetze, Verordnungen und Richtlinien er­

';:-='f:oigt, die,V~er1'~~ndung dieser Mittel? 

4) Wie ist der Wortlaut derselben? 

?)"B~~bsi9ht:i'gen'Sie '} #~e;~ 'H~nister,. aus diesen Mi tteln::- auch~,:'~ 
. ',"'. .'. '. . . • r 

. zur saisonalen Einlager~lg von Gef,lügel Beträge freizugeberi\ 

"um die Preis~' stabil zu hatten und eine ;kontinuierliche 
'--:''Pi-oduktion zu ermöglichen? ' 

::.; \ t'~ f' .,.;. • -~-(. ',' ' • • .',. j', 

Antwort: 

Zu '1) :: Gemäß Bundesgesetz vom 27. Mä.rz 1969" BGBl., Nr .. 135, 

WurdeIi'im Kalenderjghr 1971 108,9:92.931,648 und im Kalender­

jahr 1972 96,289 .. 842,50 S als Importausgleich eingehoben. 

Zu':'2Y: 8) Im Jahre 1971 wurden (:tUs~Jg;jben: 
, . 
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,n ", . 

i '"" .. 
.2 ,.. 

1) Für Beihilfen beim EXDort von leben­
den Schlachtrindern und Rindfleisch 
zur teilweisen Überwindung der neben 
dem Zoll erhobenen Abschöpfung 

" .::::..."-.;. _., 

, .', 
.' . 

·,T·:.·.·:·· ;:.' 
• ' .", ~ ,I. ~ .) : . ;~ 

(" ':, ' \ .~ ... i..:..·'·· .... 
'; .' 

S 108,926.672 ,--

2) Interventionsbeihilfen zur Förd'~ru:n:g ':.,'-, 
des 'Herbstviehabsatzesin den Alpen-
Jänderri ,'. .' .:, ;.-;>j,~:" ,."" S, ,·857 '! 628,--

3) Beihilfen zur Rinder~;.s't'förderu:..1'l~'" ,_ . ..;,;;s_--'2_:-! .... ; .. 6p$~OO,~-_ :.; 

, ' 

.' I. 

:. -;. 

;'::! '; .. .... ;. :' ~ 

,:.'.,.; ,'! .,'--'):- .. .... ; -

b) Im Jahre '1972 \,rurdeJ+ :8us,g~geben:" 
..... ',-, 

1) Für Beihilfen' 'beimE~pör:t': vohleben'- .' 
den Schlachtrindern zur teill'leisen 
trberw.indung der neben dem Zoll erho-

. ":,,benen Abs,?höpfung 
...: "i, !'. ._ 

i ' • ' 

2) Für .Bei:Q.ilfen.-beim~~xport·vonRind­
fleisch zurteilweisen tlber~!indung. 
der neben dem Zoll erhobenen Ab-
scho··pfun· g' .. ";: .... :'''" .. (;\~.:r.' 

: .. :- _!' ~ 

• . 't., i. ~'! 

======:::::::::=::===::::::: ::::::::=::::= 

, . 
.- ~ . 

-ILi., ftP.9." 69 2.~O , 
S 9,245,,750,20 

.... 

Zu 3) und 4): Für die Ver\'lerldung der Mittel aUs dem. Impo~taus~ 

gleich bei Eiern und Geflügel:, ist in erster Linie § 9 des 

B~nci~~gesetzesvom 27<1' März 1969, BGBloNro 135~ über die Erhebung 

eine~' Import8~sgl'~iches bei der Einfur..r. von Erz:eugn:Lsse'iider 
: - ~' 

Geflügelwirtschaft maßgebend" Di,eser Pa~?graph hat folge'iiden 
Wortlaut: 

ftDie:Eingänge aus dem Importausgleich sind für die Sicherung 

des Absatzes von-· Tieren Ülld. tierischen Erzeugnissen zu' verWEm-
deno 11' " - , 

" " . 
" " .. ', ~ . 

Nach den Erläuternden Bemerkungen zu cli.eser. Bestimmung soll.ten 

die Einnahmen aus nem ImportFlusgleich für die Förderun.g ctes 
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Absatzes von Ti"eren und tierischen Erzeugnissen z1"leckgebD-nden 
und bei der Situation, wie sie zur Zeit der Beschlill)fassUl~g über 
dieses Bundesgesetz herrschte, vor allem für die FörderUl'lg des 

Rinderexportes verwendet werden. 

Als weitere gesetzliche Grundlage für die Veri'\l-endung der Mittel 
kommt das jeweilige Bundesfincmzgesetz bez"lfl o der diesem ange­
schlossene Bundesvoranschleg (Kapitel 62) in Betrachto 

Zu 5): Bei Vorliegen eines gut durchdechten und vernünftigsn 
Konzeptes für saisonBle EinlBgerUl~g von Geflügel besteht grUl~d­
sätzlich die Möglichkeit, zllJ'ecks Stabilisierung der Preise und 
Sicherung einer kontinuierlichen und bedarfsdeckenden Produktion, 
Bundesmittel zur Verfüglh~g zu stelleno Es müßte jedoch ein Finan­
zierungsplan erstellt werden, eus dem die Gesamtkosten dieses 
Projektes und die dBzu erforderlichen Zuschüsse aus Bundesrritteln 
ersichtlich sindo 

Der Bundesminister: 
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